
Art. 4 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind; 

 
2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

 
11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist; 
 

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, 
die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 
unrechtmäßig, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

 
Art. 5 

(1) Personenbezogene Daten müssen 
b)  für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht 
in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; 
eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 
(„Zweckbindung“);  

 
c)  dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

 
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit 
die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter 
technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, 
ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für 
wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“); 

 
Art. 6 
Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist:  



(1) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

Art. 7 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen 

können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten eingewilligt hat. 

 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die 

noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in 

verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so 

erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der 

Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese 

Verordnung darstellen. 

 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor 

Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung 

muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

 

Art. 11 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, 

die Identifizierung der betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht 

mehr erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieser 

Verordnung zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu 

verarbeiten, um die betroffene Person zu identifizieren. 

 

Art. 13 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so 
teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung 
dieser Daten Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines 
Vertreters; 

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 
d)  
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten und 

 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der 
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere 
Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten:  



a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene 
Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche 
mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

 

Art. 15 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden; 
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§ 14 

(4) Die Studentenschaft darf personenbezogene Daten ihrer Mitglieder verarbeiten, soweit 

dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 24 Abs. 3 erforderlich ist. Entsprechendes gilt für 

die Studentenwerke. 

§ 24 

(3) Die Aufgaben der Studentenschaft sind die  

1.  
Wahrnehmung der hochschulinternen, hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen 
Belange der Studenten,  

§ 25 

(2) Der Studentenrat vertritt die Studentenschaft im Rahmen der Aufgaben nach § 24 Abs. 3. 

Der Fachschaftsrat vertritt die Fachschaft im Rahmen der Aufgaben nach § 24 Abs. 3. 
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